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SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) vom 25. Juni 2021

 § 2 Gefährdungsbeurteilung und betriebliches Hygienekonzept

 (1) Der Arbeitgeber hat gemäß den §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes die 

Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich zusätzlich erforderlicher Maßnahmen des betrieblichen 

Infektionsschutzes unter Berücksichtigung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel zu überprüfen 

und zu aktualisieren. 

 Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber in einem Hygienekonzept 

die erforderlichen Maßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz festzulegen und 

umzusetzen. Die festzulegenden Maßnahmen sind auch in den Pausenbereichen und während 

der Pausenzeiten umzusetzen. Zur weiteren Orientierung über geeignete Maßnahmen nach den 

Sätzen 1 und 2 können insbesondere die branchenbezogenen Handlungshilfen der 

Unfallversicherungsträger herangezogen werden.

 Das ist die Grundlage die der Arbeitgeber (also auch der Schulträger) ohnehin machen 

muss.
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SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel“ (Fassung 07.05.2021) Auszüge

 Verstärktes Lüften - insbesondere durch eine Erhöhung der Frequenz, durch eine 

Ausdehnung der Lüftungszeiten oder durch eine Erhöhung des Luftvolumenstroms.

 Die Überprüfung der Qualität der Lüftung kann durch eine CO2-Messung erfolgen. 

Entsprechend ASR A3.6 ist eine CO2-Konzentration bis zu 1.000 ppm noch akzeptabel. 

In der Zeit der Epidemie ist dieser Wert soweit möglich zu unterschreiten.

 Hinweis: Berechnungshilfen für notwendige (Fenster-) Lüftungsintervalle sind zum Beispiel hier 

zu finden:

 BGN-Lüftungsrechner [8],

 IFA-CO2-App (Rechner und Timer) [9],

 FBHM-114 Fachbereich AKTUELL des Sachgebiets Oberflächentechnik und Schweißen der DGUV „Möglichkeiten zur 

Bewertung der Lüftung anhand der CO2-Konzentration“ [10].

 Eine Fensterlüftung muss bei Tätigkeitsaufnahme in den Räumen und dann in 

regelmäßigen Abständen erfolgen. Beispielsweise in Büroräumen nach 60 Minuten und 

von Besprechungsräumen nach 20 Minuten. Diese Frequenz ist in der Zeit der Epidemie 

möglichst zu erhöhen. 

 Besprechungsräume sind vor der Benutzung zusätzlich gemäß Absatz 4 zu lüften.
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SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel“ (Fassung 07.05.2021) Auszüge

 (6) Für raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) ist das Übertragungsrisiko von 

SARS- CoV-2 als gering  einzustufen, sofern diese Anlagen sachgerecht eingerichtet, 

betrieben und instandgehalten werden  (Reinigung, Filterwechsel usw.) und

 1. dem   Raum   einen   ausreichend   hohen   Außenluftanteil   zuführen,   sodass   die  

Anforderungen an die CO2-Konzentration der Raumluft gemäß Absatz 3 (also CO2-

Konzentration bis zu 1.000 ppm) eingehalten werden oder

 2. anderenfalls über geeignete Filter oder andere Einrichtungen zur Verringerung einer 

möglichen Virenkonzentration aus der Umluft der RLT-Anlage verfügen.

 Hinweis:

Geeignete   Filter   zur   Abscheidung   von   Viren   und   virenbelasteten   Aerosolen   sind 

Schwebstofffilter  der  Klasse  H13  oder  H14  (HEPA-Filter)  nach  DIN EN 1822-1:2019  [11]. 

Zudem können auch Feinstaubfilter der Gruppe ISO ePM1  > 70 % (vormals F8) oder ISO ePM1 > 

80 % (vormals F9) die Konzentration virenbelasteter Aerosole reduzieren.
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SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel“ (Fassung 07.05.2021) Auszüge

 Auch Sekundärluftgeräte mit geeigneten Einrichtungen zur Reduktion der Konzentration 

virenbelasteter Aerosole (zum Beispiel Luftreiniger) dürfen nur ergänzend zu den nach dieser 

Regel zu treffenden Lüftungsmaßnahmen eingesetzt werden, um das Infektionsrisiko durch 

Viren oder virenbelastete Aerosole in der Raumluft zu reduzieren. 

 sachgerechte Aufstellung sowie ein sachgerechter Betrieb und eine sachgerechte 

Instandhaltung (Reinigung, Filterwechsel usw.) zu gewährleisten. 

 Solche Geräte müssen mit geeigneten Filtern ausgerüstet sein 

 Weitere Anforderungen für den Einsatz von Luftreinigern leiten sich aus der ASR A3.6 „Lüftung“ (zum Beispiel Vermeidung von 

Zugluft), der ASR A3.7 „Lärm“ (zum Beispiel Vermeidung von Hintergrundgeräuschen) und der ASR A3.5 „Raumtemperatur“ (zum 

Beispiel Vermeidung der sommerlichen Überwärmung von Räumen) ab.

 Hinweis:Nähere Informationen finden sich in

 1. „Fachbeitrag der DGUV zu mobilen Raumluftreinigern zum Schutz vor SARS-CoV-2“ (Stand: 27.10.2020) [15],

 2. „Hinweise der DGUV zum ergänzenden Einsatz von Luftreinigern zum Infektionsschutz in der SARS-CoV-2-Epidemie“ 

(04.03.2021) [16],

 3. baua: Fokus „Erweiterter Infektionsschutz durch mobile Raumluftreiniger? (März 2021)[17],

 4. Stellungnahme der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt „Einsatz mobiler Luftreiniger als 

lüftungsunterstützende Maßnahme in Schulen während der SARS-CoV-2 Pandemie“ (16.11.2020) [18],

 5. BMAS/BAuA-Broschüre „Mobile Luftreiniger - Hinweise zur Auswahl und zum Betrieb“(März 2021) [18a].
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Hinweise der DGUV zum ergänzenden Einsatz von Luftreinigern zum Infektionsschutz in 

der SARS-CoV-2-Epidemie: 4.03.2021

 Die Lüftung gilt gemäß SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel als ausreichend, wenn die CO2-

Konzentration der Raumluft 1000 ppm nicht überschreitet, wobei dieser Wert möglichst 

unterschritten werden soll. Die CO2-Konzentration dient zur Beurteilung der Qualität der 

Lüftung. 

 Räume ohne Möglichkeit zur Außenluftversorgung, können nicht mit Luftreinigern 

nutzbar gemacht werden. Solche Räume sind zum Aufenthalt von Personen ungeeignet.

 Allen nachfolgend genannten Reinigungsverfahren ist gemeinsam, dass sie keine 

gasförmigen Stoffe abscheiden. Die Konzentration von CO2, Gerüchen, Feuchtigkeit 

sowie Emissionen aus Bauprodukten und Mobiliar wird durch diese Verfahren nicht 

reduziert.

 Pflicht zur ausreichenden Lüftung mit Außenluft besteht immer!

 Lüftungsanlage

 Fensterlüftung
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Hinweise der DGUV zum ergänzenden Einsatz von Luftreinigern zum Infektionsschutz in 

der SARS-CoV-2-Epidemie: 4.03.2021

 Lärm

 Die Hintergrundgeräusche sollten die empfohlenen Höchstwerte der ASR A3.7 nicht 

überschreiten. Diese Höchstwerte betragen z. B. 35 dB(A) in Klassenräumen, 40 dB(A) in 

Zweipersonenbüros und 45 dB(A) in Großraumbüros

 Volumenstrom und Aufstellung der Geräte

 Luftreiniger sollten pro Stunde einen Luftvolumenstrom fördern, der mindestens dem 

Dreifachen des Raumvolumens entspricht. Die Durchströmung des gesamten Raumes ist 

hierbei wichtig. 

 Zur Erhöhung des Volumenstroms empfiehlt sich ein Luftdurchsatz von mindestens fünffachem 

Raumvolumen. Zudem sollte in diesem Fall die Aufstellung des Luftreinigers, wenn möglich, 

durch eine Person erfolgen, die fachkundig in Lüftungs- und Klimatechnik ist.

 Instandhaltung von Luftreinigern

 Die Filter der mobilen Luftreinigungsgeräte bedürfen einer regelmäßigen fachgerechten 

Wartung. 

 … das Tragen partikelfiltrierender Halbmasken FFP2 oder Halbmasken mit P2-Filter sowie das 

Tragen einer Schutzbrille notwendig. …
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Zusammenfassung der Anforderungen

 Zielgrößen für die Auslegung unter Corona Randbedingungen

 Lüftung mit Außenluft (Fenster oder RLT)

 CO2-Konzentration mind. 1.000 ppm besser 800 ppm

 Sekundärluftreinigung 

 4 bis 6 facher Raumluftwechsel

 Luftvolumenstrom der gleichwertig der og. Größe ist.

Also bezogen auf die infektiöse Aerosolverringerung im Raum 

„Clean Air Delivery Rate“ „Hygienic Air Delivery Rate“

 Lüftung mit Außenluft ist immer notwendig

Unabhängig von Corona – aber diese Lüftungsrate kann kleiner sein. Es werden 

kurzzeitig oft bis 2.000 ppm toleriert (nicht empfehlenswert aber leider in der Praxis 

sogar noch viel höher).

 Eine „gleichwertige“ Kombination ist auch möglich
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CO2 : Leistungsfähigkeit von Schülern

Quelle: ICEBO 2008: Pawel Wargocki

International Center for Indoor Environment and Energy / 

Technical University of Denmark
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Lüftungsverhalten in Schulen
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IGTE – Studie Stuttgart

 Stoßlüftung funktioniert

Wenn es umgesetzt werden kann!

 Disziplin alle 10 bis 20 min Lüften!

(schon in der Vergangenheit schlecht)

 Zugproblematik

 Energiebedarf

 RLT-Anlage mit Außenluft

 Erfüllt auch die Anforderungen 

an die Außenluftversorgung

 Auf korrekte Auslegung achten!

 Ist Stand der Technik –

Lösungen verfügbar

 Luftreinigungsgeräte funktionieren sehr gut

 Auslegung 

 Akustik

 Zusätzliche Lüftung ist notwendig.
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Gilt in ähnlicher Weise auch für die 
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Kosten für die Lüftungswärmeverluste – Beispiel Abluftanlage
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Pressespiegel
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Förderung für Luftreinigungsgeräte

www.bundesregierung.de

www.berlin.de

www.kultusministerium.hessen.de

www.baden-wuerttemberg.de
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Einflussgrößen auf die Auslegung
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+ L

Lüftungs-
anlagen

Fenster-
lüftung

CO2-
Sensoren

Sekundär-
luftfilter

Umluft und 
-filter

Außenluft

Belegung

Nutzung



© Claus Händel, FGK   16

Beispiel zur Luftvolumenstrombestimmung https://lebensmittel-luft.info/plus-l-app/

https://lebensmittel-luft.info/plus-l-app/
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Hilfreiche Informationen zur Lüftung in Pandemiezeiten

 Empfehlungen der TGA Verbände zu Corona
https://www.fgk.de/images/Aktuelle_Dokumente/2020/RLT_Covid19_V3_200803.pdf

 BTGA-Praxisleitfaden
Planung und Betrieb von RLT-Anlagen bei erhöhten 

Infektionsschutzanforderungen
https://www.btga.de/files/Diverses/Leitfaden_Planung-RLT-

Anlagen_Infektionsschutz_210119.pdf

 FGK Status-Report 51
Luftfilter – Luftreinigung – Luftentkeimung in Raumklimageräten
https://downloads.fgk.de/downloader.php?FILENAME=371_SR51_RKG_und_Covid19_V1_20

1207.pdf

 FGK Status-Report 52
Anforderungen an Lüftung und Luftreinigung zur Reduktion des 

Infektionsrisikos über den Luftweg AHA + Lüftung
https://downloads.fgk.de/downloader.php?FILENAME=372_SR52_RLT_und_Covid19_V1_210

122.pdf

 Marktübersicht Einzelraumlüftungsgeräte
https://downloads.fgk.de/369_1_Marktuebersicht_Einzelraumlueftungsgeraete_NWG_V6_210

802.pdf

 Marktübersicht Sekundärluftfilterung und 

Sekundärluftreinigung
https://downloads.fgk.de/369_2_Marktuebersicht_Sekundaerluftfilter_V6_210802.pdf

https://www.fgk.de/images/Aktuelle_Dokumente/2020/RLT_Covid19_V3_200803.pdf
https://www.btga.de/files/Diverses/Leitfaden_Planung-RLT-Anlagen_Infektionsschutz_210119.pdf
https://downloads.fgk.de/downloader.php?FILENAME=371_SR51_RKG_und_Covid19_V1_201207.pdf
https://downloads.fgk.de/downloader.php?FILENAME=372_SR52_RLT_und_Covid19_V1_210122.pdf
https://downloads.fgk.de/369_1_Marktuebersicht_Einzelraumlueftungsgeraete_NWG_V6_210802.pdf
https://downloads.fgk.de/369_2_Marktuebersicht_Sekundaerluftfilter_V6_210802.pdf
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BaWü Förderrichtlinie mobile Raumluftfiltergeräte und CO2-Sensoren 06.08.2021

 Der Schalldruckpegel muss im Normalbetrieb mit den Anforderungen an einen geordneten 

Unterrichts- bzw. Kitabetrieb vereinbar sein. 

 In Unterrichtsräumen und Aufenthaltsräumen von Kindertagesstätten soll ein A-bewerteter äquivalenter 

Dauerschallpegel durch Hintergrundgeräusche im Bereich der Sitzplätze von 35 dB(A) nicht überschritten 

werden. 

 An Büroarbeitsplätzen soll ein A-bewerteter äquivalenter Dauerschallpegel von 40 dB(A) nicht 

überschritten werden. 

 In sonstigen Räumen und auf Fluren soll ein äquivalenter Dauerschallpegel von 45 dB(A) im Wesentlichen 

nicht überschritten werden.

 Damit der Betreiber die Möglichkeit hat, die von den eingesetzten Geräten ausgehende Geräuschbelastung 

beurteilen zu können und möglichst leise Geräte zu beschaffen, sind nur solche Geräte förderfähig, für die 

herstellerseits der Schallleistungspegel (L_WA) in Abhängigkeit vom Luftdurchsatz angeben ist. 

 Der Schallleistungspegel ist jeweils für alle Betriebsarten/Leistungsstufen anzugeben. Bei stufenlos 

verstellbarem Luftdurchsatz hat die Angabe jeweils für die niedrigste und höchste Leistungsstufe zu 

erfolgen. 

 Hinweis zur Orientierung: In einem üblichen Klassenraum, Abstand der Personen vom Gerät 2,5 m, mit 

guter Raumakustik soll der Schallleistungspegel beim geforderten Luftvolumenstrom (siehe oben) 45 dB(A) 

nicht überschreiten, und bei mäßiger Raumakustik 43 dB(A) nicht überschreiten.

 Sollen heißt: Müssen wenn man kann !
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BaWü Förderrichtlinie mobile Raumluftfiltergeräte und CO2-Sensoren 06.08.2021

 Quellen für akustische Daten:

 Herstellererklärung für die konkreten Geräte

z.B. nach VDI EE 4300 Blatt 14 (neu)

 FGK Marktübersicht Luftreinigungsgeräte

www.fgk.de

http://www.fgk.de/
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BaWü Förderrichtlinie mobile Raumluftfiltergeräte und CO2-Sensoren 06.08.2021
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Zusammenfassung – Technische Anforderungen BaWü Förderrichtlinie 06.08.2021 

 Auslegung Luftvolumenstrom

 5-facher Raumluftwechsel (min) oder

 DGUV, UBA Anforderungen -> Luftwechsel 4 – 6 fach

 EN 16798-1 Kat I -> FGK Status-Report 52 – Vorteil Kombination mit anderen „anrechenbaren“

 Akustik

 Zielgröße ist Schalldruckpegel 35dB(A) im Raum – Soll 

 Raumakustik ist schwer einzuschätzen 

 „Worst case“ mäßige Akustik Schallleistungspegel 43dB(A) kann schwierig werden mit der 

Geräteauslegung und Beschaffung.

 Anrechnungsoption der Lüftung mit Außenluft prüfen – Sekundärluftfiltergerät kann kleiner 

ausgelegt werden – niedrigere Schallleistungspegel

 Auf jeden Fall im Angebot die Schallleistungspegel in Relations zum 

Auslegungsluftvolumenstrom nennen.

 Herstellererklärung  und Nachweise z.B. nach VDI EE 4300 Blatt 14 (soweit schonverfügbar)
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Hilfreiche Informationen und Leitfäden (nur die wichtigsten)

 Betrieb Raumlufttechnischer Anlagen unter den Randbedingungen der aktuellen Covid-

19-Pandemie 03.08.2020, Version 3
https://www.fgk.de/images/Aktuelle_Dokumente/2020/RLT_Covid19_V3_200803.pdf

 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel“ (Fassung 10.8.2020)
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=6

 REHVA Leitfäden für COVID-19

 REHVA COVID-19 guidance document, August 3, 2020
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf

 Schulgebäude
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_Guidance_School_Buildings.pdf

 Wärmerückgewinnung
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_specific_guidance_document_-_Limiting_internal_air_leakages_across_the_rotary_heat_exchanger_.pdf

 FanCoils
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_specific_guidance_document_-_Use_of_fan_coils_and_avoiding_recirculation__.pdf

 Bitte beachten Sie immer die aktuellen Fassungen!

 Die gemachten Aussagen und Empfehlungen beziehen sich immer auf den derzeitigen 

Erkenntnisstand und können sich immer verändern!

https://www.fgk.de/images/Aktuelle_Dokumente/2020/RLT_Covid19_V3_200803.pdf
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_Guidance_School_Buildings.pdf
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_specific_guidance_document_-_Limiting_internal_air_leakages_across_the_rotary_heat_exchanger_.pdf
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_specific_guidance_document_-_Use_of_fan_coils_and_avoiding_recirculation__.pdf
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Links zu Berechnungstools 

 FGK Lebensmittel-Luft.info 

 +L-App zum einfachen Nachweis des lüftungstechnischen Infektionsschutzes SR 52

https://lebensmittel-luft.info/plus-l-app/

 Das Hermann-Rietschel-Institut, TU Berlin,

 Berechnungstool „COVID-19 Infektionsrisiko durch Aerosole“

https://hri-pira.github.io/

 RWTH Aachen

 Online-Tool RisiCo, RWTH Aachen

http://risico.eonerc.rwth-aachen.de/

 BGN Berufsgenossenschaft Nahrung und Gastgewerbe

 BGN Lüftungsrechner Online
https://www.bgn.de/lueftungsrechner/

 Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern, Fraunhofer, vbw

 Reine LuftKonfigurator
https://reineluft.darfichrein.de/home

https://lebensmittel-luft.info/plus-l-app/
https://hri-pira.github.io/
http://risico.eonerc.rwth-aachen.de/
https://www.bgn.de/lueftungsrechner/
https://reineluft.darfichrein.de/home
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Informationen des Fachverbandes Gebäude-Klima e.V.

www.fgk.de

www.rlt-info.de

www.kwl-info.de

www.rlt-reinigung.de

www.raumklimageraete.de

www.raumkuehlsysteme.de

www.normen.fgk.de

www.qualitätssiegel-raumklimageräte.de


